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I. Kapitel.
Einzel - Segeln und Segeln im 

Geschwader.

§ !'
Das Segeln der bei dem Rigaer Yacht­

Club registrirten Fahrzeuge kann ein für jedes 
Fahrzeug gesondertes, oder ein Geschwader­
Segeln sein, welches aus mehreren, jedoch 
nicht weniger als aus drei Fahrzeugen zu be­
stehen hat.

§ 2-
Bei gesondertem Segeln ordnet der Leiter 

des Fahrzeuges oder der Befehlshaber alle 
Bewegungen desselben an und ist Jeder an 
Bord seinem Commando untergeordnet. Der 
Befehlshaber ist verantwortlich für die Gefahr­
losigkeit der Fahrt, die Sicherheit der Mann­
schaft und des Fahrzeuges, die Ordnung an 
Bord, und im Allgemeinen für Alles, was auf 
seinem Fahrzeuge vorgeht. Wenn in Folge 
unrichtigen Manövrirens ein zum Yacht-Club 
gehöriges Fahrzeug einem anderen Fahrzeuge 
Havarie verursacht, so fallt die Verantwortung 
dafür auf den Befehlshaber; war das andere 
Fahrzeug schuld an dem zugefügten Schaden, 
so fallt die Verantwortung auf den Vertreter 
dieses Fahrzeuges.

§ 3-
Beim Geschwader - Segeln wird die Aus­

übung des Oberbefehls dem Commodore oder 
Vice-Commodore, oder in deren Abwesenheit 
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einem der Befehlshaber der Fahrzeuge nach 
eigener Wahl aus ihrer Mitte anvertraut. Auf 
dem Fahrzeuge, auf welchem der Befehlshaber 
des Geschwaders sich befindet, wird der seiner 
Charge entsprechende Breitwimpel oder der 
Clubstander aufgeheisst. Die übrigen Fahrzeuge 
führen äusser der Clubflagge nur die L nter- 
scheidungsflagge. In diesem Falle giebt nur das 
die Flagge des Escadrechefs führende Fahrzeug 
Signale, die von den Befehlshabern der übrigen 
Fahrzeuge unbedingt erfüllt werden müssen. 
Ausnahmen hiervon sind in den §§ 6 und 8 
erwähnt.

§ 4-
Der Befehlshaber des Geschwaders oder 

Flaggmann ordnet die Bewegungen des ge­
summten Geschwaders an und verantwortet 
für die Gefahrlosigkeit des Manöverplans. Alle 
übrigen Pflichten, sowie die Verantwortung für 
jedes einzelne Fahrzeug, ruhen auf dem be­
treffenden Befehlshaber des einzelnen Fahrzeugs.

§ 5-
Nach Lichtung des Ankers stellt der Flagg­

mann, sobald der Raum und die Verhältnisse 
es gestatten, das Geschwader in die gehörige 
Ordnung. Dieses wiederholt er alle Mal, sobald 
die Ordnung der Fahrzeuge durch Veränderung 
der Windrichtung, durch einenWindstoss, einen 
Sturm, oder aber aus anderen Gründen gestört 
ist. Beim Manövriren haben die Befehlshaber 
auf Einhaltung der vom Flaggmann bestimmten 
Ordnung und auf seine Befehle zu achten, und 
müssen zu dem Zwecke den Gang ihrer Fahr­
zeuge verringern oder beschleunigen.

§ 6.
Während der Fahrt darf Niemand den vom 

Flaggmann bestimmten Kurs ändern, mit Aus­
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nähme der Fälle, wo derselbe gefahrbringend 
sein könnte, z. B. beim Zusammenstoss mit 
anderen Fahrzeugen, oder wenn plötzlich ein 
vStein oder eine Untiefe sich zeigt. In solchen 
Fällen hat der Befehlshaber des zunächst im 
Bereiche der Gefahr befindlichen Fahrzeuges 
den Flaggmann vermittelst Signals hievon in 
Kenntniss zu setzen, wobei er selbst die zur 
Verhütung der Gefahr nöthigen Maassregeln 
ergreift. Ueberhaupt müssen alle Befehlshaber 
im Falle irgend eines Unglückes oder einer 
Havarie, oder einer Schwierigkeit, das Fahr­
zeug zu manövriren, den Flaggmann hievon 
sofort durch Signale in Kenntniss setzen; der 
Befehlshaber ergreift dann seinerseits alle von 
ihm abhängenden Maassregeln, um dem in 
Gefahr befindlichen Fahrzeuge Hilfe zu leisten.

§ 7-
Bei den Fahrten richtet der Flaggmann die 

Schnelligkeit des Laufes seines Fahrzeuges 
nach dem schwächsten Segler des Geschwaders, 
wobei beobachtet werden muss, dass die Fahr­
zeuge auf keinen Fall von dem Geschwader 
sich trennen. Falls Solches geschieht, wird der 
Ort des Zusammentreffens designirt.

§ 8.
Sollte ein Commandeur hierzu triftige 

Gründe haben, so kann er aus der Segel­
ordnung des Geschwaders ausscheiden, indem 
er hierüber dem Flaggmann signalisirt.

§ 9-
Beim Segeln eines Geschwaders, welches 

aus einer grösseren Anzahl von Fahrzeugen 
besteht, theilt der Flaggmann dieselben behufs 
besserer Leitung in Abteilungen, deren jede 
unter das Commando eines aus der Zahl der
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Befehlshaber des Geschwaders ernannten Corn- 
mandeurs gestellt wird. Auf dem Fahrzeuge 
dieses Befehlshabers wird der seiner Charge 
entsprechende Breitwimpel oder der Club­
stander aufgeheisst, und in diesem Falle heisst 
er „jüngerer Flaggmann.“

§ ю.
Der jüngere Flaggmann ist dem comman- 

direnden älteren Flaggmann des Geschwaders 
vollständig unterstellt und hat alle von dem­
selben gegebenen allgemeinen Signale zu wie­
derholen. Wenn aber hierdurch irgend welche 
getrennte Handlung der ihm anvertrauten Ab­
teilung erforderlich ist, so heisst er, statt 
das Signal zu wiederholen, das zu vollzie­
hende Signal.

§ n-
Während der Fahrt hat der jüngere Flagg­

mann darauf zu achten, dass die ihm an ver­
traute Abteilung fortwährend die ihr be­
stimmte Stellung einnimmt und dass alle Ma­
növer pünktlich erfüllt werden. Aus dem 
Grunde muss er, sobald er eine L nordnung 
in der Manövrirung eines seiner Fahrzeuge 
bemerkt, eine diesbezügliche Bemerkung ver­
mittelst eines Signals machen.

§ 12-
Der Chef des Geschwaders oder der Flagg­

mann kann sich einen Gehilfen behufs Leitung 
des Geschwaders wählen. Der Flaggmanns­
gehilfe empfängt die das Geschwader betref­
fenden Befehle direct vom Flaggmann und über- 
giebt dieselben mündlich oder schriftlich weiter.
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II. Kapitel.
Flaggen.

§ iZ-
Die Fahrzeuge des Rigaer Yacht - Club 

führen:
A. eine Clubflagge, weiss mit aufrecht- Clubflagge, 

stehendem blauen Kreuz und dem vollständigen 
Wappen Riga’s (im Fond) über dem Quer­
balken.

Die Admiralsflagge des Rigaer Yacht-Club 
ist die Clubflagge.

Diese Flagge an der Stenge geheisst, be­
deutet:

i) die Anwesenheit eines Gliedes der Kaiser­
lichen Familie;

2) an der unteren Seite mit einem hinzu­
gefügten blauen Streifen versehen die 
Anwesenheit eines Ehrenmitgliedes des 
Yacht-Club;

3) an der unteren Seite mit einem rothen 
hinzugefügten Streifen versehen — die 
Anwesenheit des Comite oder der Wett- 
fahrten-Commission des Club;

4) auf Dampf-Yachten, die keinen Mast be­
sitzen, und auf Ruderfahrzeugen werden 
die obengenannten Flaggen am Flaggen­
stock auf dem Bug gesetzt.

B. den Clubstander, dreieckig, weiss mit Clubstander, 
aufrechtstehendem blauen Kreuz und dem voll­
ständigen Wappen Riga’s (im Fond) über dem 
Querbalken.

Der Clubstander signalisirt die Anwesen­
heit des Yacht-Besitzers, und wird daher, sobald 
derselbe die Yacht verlassen hat, sofort ge­
strichen. Auf Dampf-Yachten ohne Mast und
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auf Ruderfahrzeugen wird der Clubstander am 
Flaggenstoek auf dem Bug geheisst. (Aus­
nahmen für ausländische Häfen cf. §§ 64 und 65.) 

Breitwimpel. C. die Breitwimpel des Commodore und 
Vice - Commodore, gleich dem Clubstander, 
jedoch mit zwei weissen Zungen, wobei dem 
Breitwimpel des Vice-Commodore ein breiter 
blauer Streifen in der ganzen Länge des Wimpels 
unten hinzugefügt wird.

Rennflagge. D. die Renn- oder Un terscheidungs- 
flagge (позывным вымпель).

§ Ч-

Heissen der Die Flaggen des Club dürfen nur auf Fahr­
Clubflagge. zeugen des Club oder auf dem Flaggenmast 

des Clubhafens geheisst werden. Das Heissen 
der Flagge am Flaggenmast bei Eröffnung 
und das Senken bei Schluss der Navigation 
geschieht auf Befehl des Commodore oder in 
dessen Abwesenheit des Vice-Commodore.

§ 15-

Art des Das Heissen der Clubflagge geschieht vor 
Meissens. Anker vom I. Mai bis 1. October um 8 Uhr 

Morgens, in den anderen Monaten um 9 L hr 
Morgens; das Niederholen bei Sonnenunter­
gang. Liegt man mit Kriegsschiffen oder mit 
Yachten zusammen, die von Flaggofficieren be­
fehligt werden, so richtet man sich nach diesen. 
Unter Segel wehen Flagge und Stander stets. 
Bei schlechtem Wetter oder Nachts kann man 
sie entfernen; wenn aber in dieser Zeit ein 
anderes Fahrzeug entgegenkommt, das seine 
Flagge führt, so muss die Yacht ihre Flagge 
sofort heissen, und sie so lange führen, bis 
man sie auf dem anderen Fahrzeuge gut ge­
sehen hat; dann kann die Flagge wieder ge­
senkt werden.
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§ 16.
Die Clubflagge wird unter Segel stets an Führen der 

der Gaffel oder bei Yawls an der Raa, oder Clubflagge 
Gaffel des Besanmastes, bei Dampfern an der und des 
Gaffel oder am geneigten Flaggstock im Heck Clubstanders, 
geführt; bei Ruderfahrzeugen stets am geneig­
ten Flaggstock im Heck; der Clubstander im 
Topp oder am Stock über dem Topp. In 
letzterem Falle heisst man die Flagge senk­
recht dicht über dem Flaggenknopf. Vor Anker 
weht die Flagge des Club am geneigten Flagg­
stock im Heck, bei Yawls vom Besanmaste.

§ i7-
In der Zeit von Sonnenuntergang bis Heissen der 

8 Uhr, bezw. 9 Uhr Morgens, muss die Club- Clubflagge 
flagge geheisst werden: nach Sonnen’

1) beim Verlassen der Rhede, wenn sich dort Untergang.
eine Festung oder ein Fahrzeug unter 
Flagge befindet. Nach Entfernung von der 
Rhede kann die Flagge gesenkt werden;

2) bei Ankunft auf der Rhede, unter den­
selben Umständen. Die Flagge wird 
gesenkt, sobald die Yacht zu Anker ge­
gangen;

3) auf der Rhede liegend, wenn ein anderes 
Fahrzeug unter Flagge die Rhede passirt.
Die Flagge wird gesenkt, sobald das 
Fahrzeug zu Anker gegangen ist, oder 
sich entfernt hat.

§ 18.
Die Clubflagge wird geheisst oder ge- Heissen der 

strichen: " " Clubflagge
1) im Geschwader, nach dem Fahrzeuge desim Geschwa- 

Flaggmanns sich richtend; der etc.
2) auf der Rhede, nach dem vornehmeren 

Fahrzeuge sich richtend;
3) auf der Einzelfahrt, auf persönlichen Be­

fehl des Commandeurs.
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§ r9-
Salutiren Beim Heissen und Senken der Flagge salu- 

beim Heissen tiren alle Mann, die sich auf Deck befinden.
und Senken.

§ 20.
Heissen der Die Admiralsflagge, der Breitwimpel und 

Admirals- die Stengenflaggen werden geheisst und gesenkt 
flagge, Breit- auf persönlichen Befehl der Personen, welche 
wimpel etc. zur Führung der Flaggen berechtigt sind.

§ 21.
Berechtigung Zur Führung der Clubflagge berechtigt ist, 
zur Führung äusser dem Eigner der Yacht, sowohl jedes 

der Club- active Mitglied des Club, als auch der Cominan- 
flagge. deur oder Schiffer.

§ 22.
Berechtigung Zur Führung des Clubstanders ist, äusser 
zur Führung dem Eigner der Yacht, berechtigt jedes active 

des Club- Mitglied, wenn ihm die Yacht vom Eigner zur 
slanders. Verfügung gestellt und vom Hauptstabe des 

Marine-Ministeriums, resp. Port-Commandeurs, 
auf seinen Namen ein besonderer Schein für 
die Fahrt ertheilt worden ist.

§ 23.
Führung des Eine Yacht, welche bei mehreren Club ein­
Clubstanders getragen ist, führt im Heimathshafen den heimi- 

in fremden sehen Stander, in fremden Häfen den Stander 
Häfen. des dortigen ältesten Vereins, dem der Besitzer 

angehört. Soll einem Club bei Festlichkeiten 
eine besondere Ehrenbezeugung erwiesen wer­
den, so heissen die ihm angehörenden Yachten 
sowohl im heimischen, als auch im fremden 
Hafen dessen Stander. Vertritt eine Yacht im 
fremden Hafen in besonderer Veranlassung 
einen bestimmten Club, so hat sie dessen 
Stander zu führen.
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§ 24-
Die Lotsenflagge, d. i. die Gösch, umgeben Lotsenflagge.

von einem weissen Rande, wird 
an der sichtbarsten Stelle ge­
heisst, um den Lotsen herbei­
zurufen, nach Umständen unter 
Abfeuern eines Geschützes, um 
die Aufmerksamkeit des Lotsen 
zu erwecken. Diese Flagge 
weht so lange, bis der Lotse an 
Bord gekommen ist.

Das internationale Flaggen­
signal P. T. hat dieselbe Be­
deutung.

2

§ 2Z.
Äusser den obengenannten Flaggen muss Unterschei- 

jede Yacht ihre eigene — in das Yachtregister dungsflagge. 
des Club eingetragene — Renn- oder Unter­
scheidungsflagge (позывным вымпель), wie weiter 
angegeben wird, fuhren.

§ 26.
Die Renn- oder Unterscheidungsflagge wird Heissen der 

bei Eröffnung der Navigation, wie der Club- Unterschei- 
stander im Topp der Yacht, geheisst und ist dungsflagge. 
beständig zu führen; im Hafen, wie auf der 
Rhede und unter Segel, bei gutem und schlech­
tem Wetter, und wird erst bei Schluss der 
Navigation gestrichen.

Diese Flagge ist nur dann zu streichen, wenn 
eine andere Stengenflagge vorgeschrieben ist.

§ 27.
Wenn der Besitzer der Yacht, oder das- Führen der 

jenige Mitglied des Club, welchem die Yacht Unterschei- 
zur Fahrt zur Verfügung gestellt wurde, sich dungsflagge. 
nicht an Bord befindet und in einen russischen 
Hafen mit einem Commandeur oder Schiffer 
zurückkehrt, so darf die Yacht nicht den Club-
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Stander, sondern muss ihre Renn- oder Unter­
scheidungsflagge führen.

§ 28.
Die zur Die beim Rigaer Yacht-Club registrieren 

Führung der Fahrzeuge dürfen die Renn- oder Unter­
Clubflagge scheidungsflagge, den Clubstander und die 
nothigen Clubflagge nur dann führen wenn SK das 

Papiere etc Patent, bezw. den Erlaubnisschein, die Statuten 
und Schifffahrtsregeln an Bord haben; müssen 
an sichtbarer Stelle zu beiden Seiten des bug 
das Clubzeichen, den Namen und, sobald er­
forderlich, die vorgeschriebenen Lichter führen 
und die für sie festgesetzten Rettungsapparate 
stets klar an Bord haben.

§ 29­
Seegehende Die seegehenden Yachten müssen ausser- 

Yachten. dem den für Seefahrten vorgeschriebenen
Schein, bezw. den Auslandschein, nebst den 
Pässen, die erforderlichen nautischen Apparate, 
das internationale Signalbuch mit den dazu 
gehörenden Flaggen an Bord haben; müssen 
das Schiffsjournal führen und erforderlichen 
Falls den Quarantaineschein besitzen.

§ 30.
Verlust der Wenn eine acht des Club einer Person, 
Rechte zur welche nicht zu den Mitgliedern des Rigaer 

Führung der Yacht-Club zählt, zeitweilig vermiethet oder 
Clubflagge, unentgeltlich überlassen wird, so verliert sie 

für diese Zeit die Rechte, die die Fahrzeuge 
des Club geniessen, und darf weder die Zeichen, 
noch die Flaggen des Club führen.

§ Zl-
Flaggengala. Vor Anker flaggen die ü achten bei fest­

lichen Gelegenheiten über die Foppen. Zum 
Ausflaggen werden ausschliesslich die Signal­
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flaggen in der Weise verwendet, dass sie in 
gleichen Abständen von der Nock des Klüver­
baums über das Stengegut bis zur Nock des 
Grossbaums ausgeholt werden.

Unter den Klüverbaum wird allein die
Renn- oder Unterscheidungsflagge gesetzt, die 
Clubflagge wie in § 16.

Soll die Flagge eines fremden Staates ge­
ehrt werden, so wird dieselbe unter Flaggen­
gala neben dem Clubstander, der stehen bleibt, 
geheisst.

Unter Segel wehen die Clubflagge an der 
Gaffel, der Clubstander im Topp, die Renn­
flagge und Signalflaggen an den Wanten.

§ Z2.
Dampfer haben in Fahrt dieselbe Flaggen- Flaggengala 

gala, wie vor Anker. für Dampfer.
Besitzt eine Yacht zur Flaggengala nicht 

genügend Signalflaggen, so wird die Club­
flagge des Yacht-Club an der Stenge geheisst.

§ 33-
Als Nothflagge wird die Clubflagge, oder Nothflagge, 

wenn dieselbe über Bord gegangen ist, eine 
beliebige andere Flagge in’s Want gebunden.

§ 34-
Als Zeichen der Trauer wird die Club- Trauer.

flagge halbstocks und die Stengenflagge in der 
Höhe der Saling gesetzt.

Nur vor Anker wird getrauert. Die Trauer 
dauert bis zur Beendigung der Beisetzung.
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III. Kapitel.
Salutiren.

§ 35-
Salutiren. Man salutirt rudernd: durch Erheben der 

Riemen, ohne dass die Ruderer die Mützen ab­
nehmen ; segelnd oder unter Dampf: durch 
Aufstellung der Mannschaft an dem Bord, an 
welchem das zu begrüssende Schiff vorbeigeht. 
Hierbei legt der Führer des Fahrzeugs die 
Hand an die Mütze, die Mannschaft aber und 
die Passagiere nehmen die Mütze ab.

§ 36.
Salutiren Die Club-Fahrzeuge salutiren:

div. Flaggen. 1) der Standarte und dem Breitwimpel 
Seiner Majestät des Kaisers;

2) den Flaggen und Breitwimpeln der Glieder 
der Kaiserlichen Familie;

3) den Admirals-Flaggen aller Nationen und 
aller Yacht-Club;

4) den Breitwimpeln des Commodore und 
des Vice-Commodore der Yacht-Club aller 
Nationen.

§ 37-
Salute für die Unter Segel salutirt man der Standarte 
Standarte des Ihrer Kaiserlichen Hoheiten durch Niederholen 
Kaisers etc. der Club- und Stengenflaggen auf halber Höhe 

so lange, bis der Gruss erwidert wird; Kriegs­
flaggen durch Senken der Clubflagge allein; 
allen anderen Flaggen durch dreimaliges Dippen 
der Clubflagge auf halber Höhe.

§ 38.
Passiren von Beim Passiren eines Marine- oder Yacht- 
GeS.w=deur- Geschwaders wird nur der vornehmsten Flagge 

ДАНЛАП salutirt, und nur diese erwidert. 4CUUvlli
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A on A'achten desselben Club salutirt die 
Yacht zuerst, deren Eigner kürzere Zeit Mit­
glied des Club ist; von fremden Yachten die 
kleinere Yacht zuerst.

Man salutirt nicht: bei Gegenwart einer 
höheren Flagge der niedrigeren und nicht am 
Tage der Club-AVettfahrten.

§ 39-
Jede Yacht kann mit Kanonenschüssen Salutiren 

salutiren; sie kann auch russische Flaggmänner durch Kano- 
ihrem Range nach in russischen Gewässern nenschüsse. 
mit Salutschüssen begrüssen, aber im Auslande 
darf sie nicht Salutschüsse abgeben, es sei 
denn, dass sie vorher mit dem Begegnenden 
Salutschüsse verabredet hat.

§ 40.
Yachten, welche nicht mindestens 4 Ge- Anzahl der 

schütze kleineren Kalibers, ungerechnet die Geschütze. 
Schnellfeuergeschütze, an Bord haben, dürfen 
keine Salutschüsse abgeben. (Siehe Anhang.)

§ dl-
balls aber ein fremdländisches Schiff" die Salute in 

A acht in ausländischen Gewässern zuerst mit ausländischen 
Salutschüssen begrüssen sollte, so muss un- Gewässern, 
bedingt, wenn die Yacht Kanonen an Bord 
hat, mit Kanonenschüssen geantwortet werden;
hat sie aber keine Kanonen, so stellt sich die 
Mannschaft an Bord auf und ruft 3 Mal Hurrah, 
und wenn eine Antwort vom anderen Fahrzeug 
erfolgt, so ruft sie noch ein Mal Hurrah.

§ 42-
AA'enn Seine Majestät der Kaiser oder die Salute beim 

Kaiserin an einer vor Anker liegenden Yacht Passiren des 
unter seiner Standarte vorüberfahrt, so hat sich Kaisers, 
sämmtliche Mannschaft an Bord aufzustellen, 
die Mütze abzunehmen und 6 Mal Hurrah zu 
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rufen. Wenn eine Antwort erfolgt, so hat 
man darauf noch 3 Mal Hurrah zu rufen.

§ 43-
Salute bei Wenn ein Glied der Kaiserlichen Familie 

Gliedern der unter seiner Flagge an der Yacht vorbeifährt, 
Kaiserlichen so griisst man wie in § 42, nur mit dem Unter­

Familie. schiede, dass man dem Thronfolger 5 Mal, dem 
Grossfürsten 4 Mal Hurrah ruft; auf eine etwa 
erfolgte Antwort ruft man noch 2 Mal Hurrah.

§ 44-
Salute beim Wenn ein Glied der Kaiserlichen Familie 

Besuch die Yacht mit einem Besuche beehrt, so stellt 
eines Gliedes sich die Mannschaft in Reih' und Glied auf, 
der Kaiser!, der Besitzer oder Commandeur aber empfängt 

Familie, den hohen Besuch an der Treppe, und rapport irt: 
Ваше Императорское Величество! (или Высо­
чество!) Яхта и Команда обстоитъ благополучно, 
воды въ яхт4 (00) дюймовъ.

§ 45-
Salute beim Ein gleicher Empfang muss dem Protector 
Besuch des des Club beim Besuch einer Yacht bereitet 
Protectors, werden; ausserdem wird aber unmittelbar nach 

dem Rapport die Admiralsflagge geheisst und 
die vornehmste Yacht salutirt mit 21 Schüssen.

§ 46.
Salute beim Wenn ein ausländischer Herrscher oder 

Besuch Prinz die Yacht besucht, so begrüsst man ihn 
eines ausl. So, wie in § 44 gesagt worden, nur mit dem 
Herrschers. Unterschiede, dass man ihm nicht rapportirt, 

sondern sich für die erzeigte Ehre bedankt.

§ 47-
Salute beim Wenn der hohe Besuch die Yacht verlässt, 

Verlassen so muss die in Reih' und Glied aufgestellte 
des Besuchs. Bemannung salutiren, wie in 43 u. 44 an­

gegeben.
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§ 48.
Fährt ein Admiral der russischen Flotte Passiren 

unter seiner Flagge am Fahrzeuge des Club eines 
vorüber, so nimmt die am Bord stehende Mann- Admirals, 
schäft die Mütze ab, der Besitzer aber und die 
Offiziere legen die Hand an die Mütze.

§ 49-
Dasselbe geschieht, wenn ein Admiral der Besuch eines 

russischen Flotte die Yacht besucht. Bei Be- Admirals. 
Steigung der Yacht rapportirt der Commandeur 
über den Zustand des Fahrzeuges.

§ ZV-
Den Commodore und Vice - Commodore Besuch des 

eines Yacht-Club begrüsst man gleich einem Commodore. 
Admiral, 48 u. 49.

Wenn ein Ehrenmitglied des Rigaer Yacht- Besuch des 
Club, oder ein Commodore eines anderen Yacht- Ehrenmit­
Club die Yacht besucht, so stellt sich die Mann- gliedes. 
schäft in Reih’ und Glied auf und nimmt die 
Mütze ab, der Commandeur aber empfängt den 
Besuch an der Treppe.

§ 52.
Wenn die Yacht von einem Mitgliede des Besuch von 

Rigaer oder eines anderen Yacht-Club, oder Mitgliedern, 
vom Commandeur eines russischen Kriegs­
schiffes besucht wird, so empfängt ihn bei Be­
tretung der Yacht der dejourirende Offizier. 
Die Mannschaft, die sich auf Deck befindet, 
hat die Mützen abzunehmen.

§ 53-
Wenn der Besitzer des Fahrzeuges seine Besitzer. 

Yacht betritt, so stellt sich die Mannschaft in 
Reih’ und Glied auf, der Commandeur aber 
muss ihn an der Treppe empfangen.
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§ 54-
Anzahl der Zur Parade-Treppe schickt man beim Be- 

Matrosen bei such aus dem Kaiserlichen Hause 4 Matrosen, 
der Parade- bei sonstigen Besuchen 2 Matrosen.

Treppe.
§ 55-

Feiertage Wenn die Yacht in einem ausländischen 
in ausländi- Hafen vor Anker liegt, so muss der Besitzer 

sehen Häfen, oder Commandeur der Yacht alle Feiertage der 
betreffenden Nation mit feiern. Aber um jeg­
lichem Missverständnisse vorzubeugen, hat der 
Besitzer die Hafenbehörde darüber zu benach­
richtigen.

§ 56-
Art der Feier. Falls die Feier wider das Ansehen des 

russischen Reiches verstösst, darf der Besitzer 
oder Commandeur durchaus nicht Theil an der 
Feier nehmen, und hat sich am besten während 
dieser Zeit aus dem Hafen zu entfernen.

§ 57-
Einhaltung Ueberhaupt hat während des Aufenthalts 
der Sitten der Yacht in ausländischen Häfen der Besitzer 

und Gesetze in oder Commandeur streng auf Innehaltung der 
ausländi- dortigen Sitten und Gesetze zu sehen.

sehen Häfen.
§ 58.

Die Boote Die Boote, die von der Yacht an s Fest­
der Yachten, land geschickt werden, müssen im Auslande 

stets die Clubflagge führen.

§ 59-
Begrüssung Jede Yacht, die sich auf der Rhede be- 
bei ankom- findet, muss der \ acht, die vom Meere unter 

menden der Admiralsflagge, dem Breitwimpel oder der 
Yachten. Stengenflagge hereinkommt, ein Boot entgegen­

schicken, welches der hereinkommenden V acht 
seine Dienste anbietet.
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§ 6o.
Der Besitzer der angekominenen Yacht Visite der 

macht auf denjenigen Fahrzeugen die erste eingekom- 
Visite, welche ihm die Boote entgegengeschickt menen Yacht, 
haben. Ebenso verfahrt man in Bezug auf aus­
ländische Kriegsschiffe und Fahrzeuge anderer 
Yacht-Clubs.

§ 61.
Wenn eine vom Meere kommende Yacht Einkommen 

des Rigaer Yacht-Club unter Unterscheidungs- unter Unter­
flagge fährt, so wird ihr nur vom vornehmsten, scheidungs­
auf der Rhede befindlichen Fahrzeuge ein Boot flagge 
entgegengeschickt. Als vornehmstes Fahrzeug 
wird in Abwesenheit des Admiral-Commodore- 
und Vice-Commodore-Fahrzeugs diejenige Yacht 
angesehen, welche den Clubstander führt und 
die kleinste Nummer im Yachtregister hat.

§ 62.
Der Commandeur der angekommenen Yacht Visite des 

muss auf dem Fahrzeuge Visite machen, welches Commandeurs 
ihm das Boot entgegengeschickt hat und sich nach der 
für den Empfang bedanken. Die russischen Ankunft. 
Kriegsschiffe im Baltischen Meere beobachten 
nicht die obengenannten Regeln. Sollte aber 
ein russisches Kriegsschiff eine angekommene 
Yacht, wie vorher angegeben, begrüssen, so 
hat der Commandeur der Yacht nach § 60 
zu verfahren, zugleich aber der Gesellschaft 
den Namen des Kriegsschiffes und dessen 
Commandeurs mitzutheilen, damit alle Yachten 
des Club mit diesem Kriegsschiffe nach § 59 
verfahren können.

§ 63.
Wenn eine im ausländischen Hafen an- Die angekom- 

gekommene Yacht daselbst auf der Rhede mene Yacht 
russische Flaggmannsschiffe vorfindet, so hat in ausländi- 
der Besitzer oder Commandeur der \ acht zum sehen Häfen.

2
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ältesten Admiral hinzufahren und ihm die An­
zeige über Ankunft seines Fahrzeuges zu 
machen.

§ 64.
In ausländischen Häfen wird der Club­

stander nicht gestrichen, es sei denn, dass der 
Eigner oder Flaggoffizier auf mehr als 3 Tage 
den Ort, wo seine Yacht ankert, verlässt.

§ 6Z-
In ausländischen Häfen führen Yachten, 

deren Besitzer nicht an Bord sind, eine blaue 
Flagge an der Steuerbord-Spreitlatte.

§ 66.
In allen Häfen führt der Besitzer, wenn er 

seine Mittagsmahlzeit einnimmt, eine weisse 
Flagge an der Steuerbord - Spreitlatte. Eine 
rot he Flagge an der Backbord-Spreitlatte be­
zeichnet die Mittagsmahlzeit der Mannschaft.

§ 67.
Liegt eine \ acht in fremdem Hafen vor 

Anker, so setzt sie eine Ankerwache (Aus­
guck) aus. Dieselbe ruft jedes Boot, welches 
dem Anschein nach an der Yacht beizulegen 
beabsichtigt, an, mit: „Boot Ahoi“.

Die Antwort lautet:
Wenn ein Commodore im Boot: „Commo­

dore ! “
Wenn ein Flaggofticier im Boot: „Flagge!“ 
Wenn Yachtbesitzer oder Clubmitglieder im

Boot: „Ja! Ja!“
Für Mannschaften: „Nein! Nein!“
Für Besucher: „Besucher!“ 
Passirende Boote: „Passirt!“ 
Der Yachteigner: Name der Yacht.
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IV. Kapitel.
Wettsegel-Bestimmungen.

§ 68.
An den offenen Clubwettfahrten können 

sich äusser den Club-Yachten folgende Fahr­
zeuge betheiligen:

i) die Boote der Kaiserlichen Marine;
2) Fahrzeuge, die berechtigt sind, die Flagge 

eines bestätigten Segel Vereins zu führen.
An den internen Wettfahrten können solche 

Fahrzeuge nur nach vorhergehender Zustim­
mung der Wettfahrten-Commission und sämmt- 
1 ich er Mitsegler theilnehmen.

§ 69.
Das Wettsegeln findet unter Leitung einer 

Jury statt. Die Jury besteht aus den nicht 
activ an der Concurrenz sich betheiligenden 
Gliedern der Wettfahrten-Commission und drei 
von letzterer für jede Wettfahrt gewählten ac- 
tiven Mitgliedern; ausserdem ist es ihr gestattet, 
nicht zum Club gehörende, qualificirte Herren 
hinzuzuziehen.

§ 70.
Der Starter hat beim Start die betreffenden 

Signale zu geben.
Beim Start vorkommende Unregelmässig­

keiten muss der Starter der Jury melden.

§ 71-
Die etwa ernannten Zeitrichter sollen sich 

auf oder bei den leicht kenntlich zu machenden 
Kursmarken aufhalten. Sie zelten die > achten, 
welche die Kursmarken runden, und zwar in 
dem Augenblick, in welchem der vordere 

2*
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Mast derselben eine vorher festgestellte Linie 
schneidet

Bei den Kursmarken vorkommende Un­
regelmässigkeiten müssen die Zeitrichter der 
Jury melden.

. . § 72-
Zielrichter. Der oder die Zielrichter zelten die Yachten 

in dem Augenblick, in welchem der vordere 
Mast die vorher festgestellte Ziellinie schneidet. 

Am Ziel vorkommende Unregelmässigkei­
ten müssen die Zielrichter der Jury melden.

§ 73-
Windmessung. Die Wettfahrten-Commission oder der Co­

mite des Rigaer Yacht-Club ernennt für die 
Ermittelung der Windgeschwindigkeit Sachver­
ständige. Die Namen dieser Sachverständigen 
werden bekannt gegeben.

§ 74-
Meldung. Die Meldungen der activ sich Betheiligen­

den sind schriftlich auf besonderem Formular 
bei den öffentlich bekannt zu machenden An­
meldestellen einzureichen. Bei der Anmeldung 
ist der Einsatz und das Reugeld zu entrichten. 

Eine Yacht wird nur dann zu der Regatta 
zugelassen, wenn sie den Pos. 24 und 25 der 
Statuten Genüge geleistet hat und ihr Mess­
brief der Wettfahrten-Commission vorliegt.

Auswärtige Yachten werden von dem Club, 
bei welchem sie registrid sind, gemeldet.

§ 75-
Eine telegraphische Meldung ist zulässig; 

dieselbe ist aber sofort schriftlich zu bestätigen.
Meldungen unter Vorbehalt sind unzulässig. 

§ 76.
Jede nach dem Meldeschluss einlaufende 

Meldung wird nicht berücksichtigt.
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§ 77-
Der Rigaer Yacht-Club hat das Recht, Zurück­

Meldungen zurückzuweisen, ohne Angabe der Weisung von 
Gründe. Meldungen.

§ 7&-
Der Comite des Rigaer Yacht-Club hat in Nachvcr- 

zweifelhaften Fällen das Recht, nach dem Melde- Messung vor 
Schluss, indessen vor Beginn der Wettfahrt, der Weft­
die Nachvermessung einer Yacht auf seine fahrt. 
Kosten vornehmen zu lassen.

§ 79-
Die Jury ist befugt, unmittelbar nach Nachver­

Schluss der Wettfahrt eine Nachvermessung messung nach 
vornehmen zu lassen. der Wettfahrt.

§ So.
Erfolgt die Nachvermessung auf Grund Kosten der 

eines Protestes, und ergiebt sie ein wesentlich Vermessung, 
grösseres Maass, als gemeldet, so bezahlt sie der 
Eigenthümer der Yacht, im anderen Falle der 
Protestirende. Erfolgt die Vermessung, ohne 
dass ein Protest vorliegt, auf Beschluss der 
Jury oder des Comite, so hat der Club die 
Kosten zu tragen, falls sich das gemeldete 
Maass als richtig erweist; im anderen Falle trägt 
sie der Eigenthümer der Yacht.

§ 8ь
Jede concurrirende Yacht hat während der Renn­

Regatta, sofern nicht ein anderes Unterschei- abzeichen. 
dungszeichen angeordnet ist, ihre Rennflagge 
(Unterscheidungsflagge) im Topp zu führen.

Giebt eine Yacht das Rennen auf, oder ist 
sie durch einen Verstoss gegen die aufgestell­
ten Regeln dazu gezwungen, so hat sie ihre 
Rennflagge zu streichen; auch darf die Yacht 
dann nicht durch die Ziellinie gehen.
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§ 82.
Segelführung. Hinsichtlich der Segel und ihrer Benutzung 

findet keinerlei Beschränkung statt. Jedoch 
dürfen grössere Segel, als die im Messbrief 
der Yacht angegebenen, weder gefahren wer­
den, noch dürfen sie über die Vermessunglinien 
hinausragen.

Nach dem Vorbereitungszeichen unter­
liegen alle concurrirenden Yachten den Wett­
segelbestimmungen und dürfen dann keine 
Segel, Spieren oder Ausrüstungsgegenstände 
an Bord genommen oder von Bord gegeben 
werden. Bei Havarien über Bord gehende 
Gegenstände brauchen nicht wieder eingeholt 
zu werden.

§ 8Z-
Mannschaft. Als Besatzung der concurrirenden Yacht 

darf sich für je 1,5 m. LWL ein Mann an Bord 
befinden. Von diesen müssen jedoch min­
destens zwei Mitglieder des Club sein.

Personen, die nicht Mitglieder des Club 
sind, dürfen in keiner Weise beim Steuern 
behilflich sein.

Nach dem Vorbereitungszeichen darf, einen 
Unglücksfall abgerechnet, die Mannschaft nicht 
verändert werden.

§ 84.
Ballast- Die Yacht muss bei der Regatta laut vor­

gelegtem Messbrief geballastet sein.

Art und Zeit 
des Starts.

§ 85.
Art und Zeit des Starts, sowie die näheren 

Bedingungen für das Wettsegeln werden jedes­
mal specie!! festgesetzt und bekannt gemacht.

Im Falle ungünstiger Witterung ist die 
Jury berechtigt, die Segelbahn zu verkürzen, 
resp. das Rennen zu verschieben.
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§ 86.
Falls der Raum es zulässt, soll stets der 

fliegende Start, mit oder ohne Zeiten, gewählt 
werden.

§ 8/.
Bei fliegendem Start mit Zeiten haben die 

Yachten innerhalb einer gewissen, im Programm 
festgesetzten Zeit und nach Abgabe des be­
züglichen Signals nach eigenem Ermessen die 
Startlinie zu durchsegeln und werden während 
des ersten Durchsegelns gezeltet.

Geht eine Yacht durch die Startlinie, nach­
dem der Start der betreffenden Classe schon 
geschlossen ist, so wird ihr die Zeit des Start­
schlusses ihrer Classe als Startzeit berechnet.

Der Beginn des Startes einer jeden Ab­
teilung wird durch Abfeuern eines Start­
schusses und gleichzeitiges Heissen oder Zeigen 
eines Startzeichens gekennzeichnet.

Beim Versagen des Startschusses kenn­
zeichnet das Heissen oder Zeigen des Start­
zeichens den Beginn des Startes.

Der Schluss des Startes einer jeden Ab­
teilung wird durch Xiederholen oder Ent­
fernen des Startzeichens gekennzeichnet.

§ 88.
Bei fliegendem Start ohne Zeiten gehen 

die Yachten abtheilungsweise innerhalb einer 
gewissen, im Programm festgesetzten Zeit auf 
den Startschuss und das gleichzeitige Heissen 
oder Zeigen des Startzeichens durch den Start.

Der Startschuss bezeichnet für die gleich­
zeitig startenden Yachten den Beginn der Wett­
fahrt, gleichgültig, wie viel später sie die Start­
linie durchsegeln.

Versagt der Startschuss, so kennzeichnet 
das Heissen oder Zeigen des Startzeichens den 
Beginn der Wettfahrt.

Start.

Fliegender 
Start mit 

Zeiten.

Fliegender 
Start ohne 

Zeiten.



2 4 Wettsegel-Bestimmnngen.

Start vor 
Anker.

Rückrufs- 
signal.

§ 89.
Beim Start vor Anker wird um den Platz, 

den jede Yacht einnehmen muss, geloost. Die 
'lacht, deren Anker vor dem Startzeichen nach- 
giebt, muss auf ihren Platz zurückgehen, oder 
als letzte den anderen nachsegeln.

§ y".
Die Yachten dürfen vor dem Startzeichen 

mit keinem Theil des Rumpfes oder der Take­
lage die Startlinie passirt sein; ist solches ge­
schehen, so wird auf dem Jury- resp. Start­
dampfer als Rückrufsignal für die betreffende 
'l acht die im Programm angegebene Rückrufs­
n и miner gezeigt, und muss die Yacht dann 
nochmals starten, wobei sie, hinter die Linie 
zurückkehrend, allen anderen Yachten Platz zu 
machen hat.

Bei falscher Rundung einer Marke hat die 
'l acht die betreffende Marke nochmals richtig 
zu nehmen, bevor sie ihren Curs fortsetzt.

§ 91-
Beginn der Nachdem der Beginn der Wettfahrt, wenig­

Wettfahrt und stens 20 Minuten vor dem Startzeichen durch 
die Commiss.- Heissen der Wettfahrten-Commissions-Flagge 

Hagge. am Standorte der Jury, an gezeigt wurde, wird 
diese Flagge 5 Minuten vor dem Startzeichen 
gesenkt und gleichzeitig das Vorbereitungs­
zeichen gegeben. Genau 5 Minuten darauf 
wird das Startzeichen gegeben und gleichzeitig 
die Wettfahrten-Commissions-Flax-o-e wieder 
geheisst.

§ 92-
Aufschub \\ ährend der ganzen Dauer des Rennens 

signal. weht die Wettfahrten-Commissions-Flagge am 
Aufenthaltsort der Jury. Als Signal für irgend 
einen Aufschub oder eine Unterbrechung gilt 
die internationale Signalflagge N über der 
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Flagge der Wettfahrten -Commission geheisst. 
Bei diesem Signal haben alle Yachten, falls 
noch nicht gestartet worden, sich in der Nähe 
der Jury zu halten, um von der getroffenen 
Aenderung unterrichtet werden zu können; 
während des Rennens aber auf Starter und Jury 
Acht zu geben, von denen dann entsprechende 
Meldungen erfolgen werden.

§ 93-
Während des Preissegelns ist den An- Ausschlies- 

o rd nun gen der Jury unbedingt Folge zu leisten, sung ru­
un d werden die Zuwiderhandelnden vom Rennen widerhan­
ausgeschlossen. delnder.

§ 94­
Eigner oder Führer von gemeldeten oder Protest, 

concurrirenden Fahrzeugen, die aus Anlass etwai­
ger Verletzung der Wettsegel - Bestimmungen 
Protest erheben wollen, haben denselben so­
fort nach Schluss des Rennens bei der Jury 
anzubringen, mit Hinzufügung einer Einzahlung 
von Rbl. 5. Spätere Reclamationen müssen 
unberücksichtigt bleiben.

Die Jury hat vor Ertheilung der Preise 
über den Protest zu entscheiden. Im Fall der 
Protest als unbegründet zurückgewiesen wird, 
verfällt die Einzahlung der Clubcasse, im ent­
gegengesetzten Fall wird sie zurückgezahlt.

§ 95-
Flaggboote, Bojen und sonstige Marken der Runden der 

Segelbahn dürfen nur von der vorgeschriebenen Cursmarken. 
Seite genommen und nicht berührt werden.

§ 96.
Ist eine wesentliche Wendemarke von ihrer Fehlen der 

Stelle abgetrieben oder verschwunden, so kann Cursmarken. 
das Wettsegeln auf Entscheidung der Jury 
nochmals stattfinden.
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§ 97-
Ankern Während des Rennens darf eine Yacht an 

während der keinem Pfahl, Boje oder sonstigen Gegenständen 
Wettfahrt, befestigt werden; dagegen ist es gestattet, 

Anker zu werfen. Derselbe muss aber vor 
Fortsetzung der Fahrt wieder an Bord ge­
nommen sein. In keinem Falle darf die Kette 
oder das Ankertau geslippt werden.

§ 98-
Fort- Zur Fortbewegung der Yachten sind ledig­

bewegung. lieh die Segel zu benutzen. Ruder und Haken 
können nur gebraucht werden, wenn die Yacht 
auf Grund gerathen ist und nachdem die Vor­
segel niedergelassen worden sind.

Zum Peilen dient das Handlot.

§ 99-
Führer. Auf allen Wettfahrten müssen die unter 

einer Clubflagge segelnden Yachten von Club­
mitgliedern, die Marine-Boote von Officieren 
gesteuert werden.

§ too.
Schaden- Der betreffende Yachtbesitzer resp. Führer 
ersatz bei ist verpflichtet, die durch sein oder seiner 
Havarieen. Mannschaft Verschulden herbeigeführte Ha­

varie zu ersetzen.
§ tot.

Verpflichtung Bei Unglücksfallen, Mann über Bord, Ken- 
zur Hilfelei- tern etc., liegt die Rettung den 2 nächsten 

stung. Yachten ob; sollten sie dabei um einen Preis 
kommen, so kann die Jury ein nochmaliges 
Segeln zwischen den Gewinnern und den Hilfe­
leistenden bestimmen.

§ 102.
Endgiltige Etwa entstehende Zweifel. Fragen und 

Entscheidung. Streitigkeiten entscheidet die Jury endgiltig.
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Gegen diese Entscheidungen und Bestimmungen 
sind keine Appellationen zulässig.

§ IO3-
Der Schluss der Regatta wird durch Ab­

feuern eines Schusses und gleichzeitiges Senken 
der W'ettfahrten-Commissions-Flagge und Heis­
sen der Landesflagge dann angezeigt, wenn 
alle Fahrzeuge das Ziel passirt haben, oder 
wenn die Jury zu der Entscheidung gekommen 
ist, dass eine Verlängerung der Wettfahrt 
keinen Einfluss auf das Ergebniss haben kann.

Vorschriften für das Ausweichen auf Segel­
Wettfahrten.

§ '04-
Die am W ettsegeln betheiligten Fahrzeuge 

müssen den concurrirenden Fahrzeugen und allen 
nicht betheiligten Seglern nach den „Verord­
nungen zur Verhütung des Zusammenstosses 
der Schiffe auf See“ ausweichen. (S. VII. Kap.)

§ '05-
Ausserdem aber haben die Wettsegelnden 

noch folgende Regeln zu beachten:
i) Kein Fahrzeug darf ein anderes absicht­

lich belästigen.
2) Eine 'l acht darf anluven, um eine andere 

daran zu hindern, dieselbe in Luvart zu 
passiren; hat aber der Klüverbaum der 
überholenden Yacht das Heck der ein­
geholten zu Luvart erreicht, so darf die 
eingeholte ihren Curs nicht weiter nach 
Luvart verändern. Eine Yacht darf in 
keinem Falle abfallen, um eine andere zu 
verhindern, sie in Lee zu überholen, doch 
muss die in Lee segelnde Yacht der in Luv 
segelnden immer so viel Raum geben, dass 
letztere die Flaggboote, Bojen, Marken etc.

Schluss­
signal.

Ausweiche­
regeln.

Absichtliche 
Belästigung. 

Luven 
und Abfallen.
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Ueberholen.

Beim Winde 
mit gleichen 

Halsen.

Unklar bei 
einem Curshin- 

derniss.

Unklar bei 
einer Curs- 

marke.

frei passiren kann. Ueberhaupt muss jedes 
Fahrzeug, welches ein anderes überholt, 
diesem letzteren aus dem Wege gehen.

3) Eine Ueberholung tritt ein, sobald die 
überholende Yacht nicht mehr die freie 
Wahl hat, zu Luv oder Lee zu passiren, 
d. h. sobald durch Luven der in Lee lie­
genden Yacht oder durch Abfallen der 
zu Luvart liegenden ein Zusammenstoss 
stattfinden könnte.

4) Segeln beide Yachten beim Winde mit 
gleichen Halsen und nähern sich ihre 
Curse derartig, dass ein Zusammenstoss 
zu befürchten ist, wobei keine der Yach­
ten die Rechte des Ueberholtwerdens für 
sich in Anspruch nehmen kann, dann 
muss die in Lee befindliche, höher am 
Winde segelnde Yacht ausweichen.

5) Wenn zwei am Winde segelnde Yachten 
so dicht nebeneinander liegen, dass die 
in Lee befindliche Yacht nicht klar von 
der zu Luv segelnden wenden kann, und 
beim Weitersegeln Gefahr läuft, auf den 
Grund oder mit sonstigen, seinen Gurs 
behindernden Gegenständen in Berührung 
zu gerathen, so hat die zu Luv segelnde 
Yacht auf Zuruf der in Lee befindlichen 
Yacht sofort zu wenden; die leewärts 
liegende hat gleichzeitig zu wenden, wenn 
dieses ohne Collision geschehen kann.

6) Nähern sich zwei oder mehrere Yachten 
einer Wendemarke und sind in nächster 
Nähe nicht klar von einander und der 
Marke, so muss die ausserhalb segelnde 
Yacht der anderen Raum geben, die 
Marke frei zu runden, einerlei, ob letztere 
Yacht sich luv- oder leewärts befindet. Die 
behinderte Yacht muss aber mit ihrem Klü­
verbaum das Heck der vorliegenden Yacht 
erreicht haben, bevor Letztere das Steuer
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zum Runden herumgelegt und das Com­
mando dazu ertheilt hat. Ist Letzteres 
bereits geschehen, so darf die behinderte 
Yacht sich nicht zwischen Marke und 
vorsegelnde Yacht einschieben, sondern 
muss ausweichen.

7) Eine Yacht gilt klar von der anderen, Zwei Yachten 
wenn sie sich so weit voraus befindet, klar von 
dass Letztere freie Wahl der Wendung hat. einander.

8) Eine Yacht erhält nicht früher die Rechte Rechte des 
ihres neuen Curses, bevor nicht die Scho- neuen Curses, 
ten über dem neuen Bug angeholt und 
die Segel gefüllt sind.

9) Der Führer der Yacht, der durch regelwi- Behinderung 
driges Segeln seines Concurrenten behin- durch regel- 
dert wird, muss jedenfalls Alles thun, was widriges 
er vermag, um eine Collision zu hindern; Segeln, 
er hat aber hernach gegen seinen Concur­
renten Protest zu erheben. Sollte er so 
sehr aufgehalten worden sein, dass er eines 
ihm — nach seiner Meinung — sicheren 
Preises verlustig ging, so kann die Jury zwi­
schen ihm und dem Gewinner des Preises 
ein nochmaliges Wettsegeln vorschreiben.

§ юб.
In allen Fällen, wo nach obigen Vorschrif- Curshalten. 

ten eine von zwei Yachten der anderen aus 
dem Wege zu gehen hat, muss diese Letztere 
ihren Curs und auch ihre Fahrt beibehalten.

§ 107.
Alle Fahrzeuge des Rigaer Yacht-Club Rettungs­

müssen bei jeder Fahrt mit einem Rettungs- Werkzeuge. 
Werkzeuge für jeden Mann ihrer Besatzung 
versehen sein (Westen, Ringe, Korkkissen, 
Sitze etc.), welches zum augenblicklichen Ge­
brauch stets bereit liegen muss.

Jedes Rettungswerkzeug muss mindestens 
einen Mann tragen können.
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V. Kapitel.
Vermessungs-Bestimmungen.

§ ю8.

Giltigkeit des Messverfahrens.
Für alle offenen Wettfahrten wird die 

Grösse der theilnehmenden Yachten durch das 
nachstehende Messverfahren festgestellt, dessen 
Grundlage der Rennwerth R bildet.

§ 109.

Ermittelung des Rennwerthes.
Der Rennwerth R wird nach folgender 

Formel berechnet:
L X G (L + у S) c . . , .

R —------------ x о —--- - Segeleinheiten.

Hierin bedeutet:
L die Länge der Yacht in der Wasserlinie 

in Metern;
G den Umfang der Yacht in Metern;
S die .Segelfläche der Yacht in qm.

§ 1Ю-

Aufmessung der Länge L.
Die Länge in der Wasserlinie wird für die 

vollständig im Segeltrimm daliegende Yacht 
ohne Mannschaft bestimmt. Der Vermesser 
hat zu diesem Zwecke die Länge der \ acht 
über Alles Lx auf Deck mittels einer parallel 
zum Wasserspiegel gelegten Messlatte zu er­
mitteln, und von den äussersten Punkten vorn 
und hinten Lote in das Wasser zu lassen. Die 
Abstände der Lotleine von dem vordersten 
bezw. hintersten eingetauchten Punkt der > acht 
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werden in der Wasserlinie durch Messlatten fest­
gestellt. Durch Abzug dieser Abstände von der 
Länge über Alles Lx erhält man eine Länge 
in der Wasserlinie L. Im Falle das Ruder­
herz den hintersten Punkt der Yacht bildet, 
indem es ganz oder theilweise aus dem Hinter­
steren vorsteht, wird der Abstand von der 
Lotleine bis zur äusseren Kante des Hinter­
stevens gemessen.

§ Щ-
Feststellung der Länge L in besonderen 

Fällen.
Ist die Länge der Yacht unterhalb der 

Wasserlinie, wie bei Fahrzeugen mit stark ein­
gezogenem Vorsteven, länger als in der Wasser­
linie, so gilt die grösste Länge als L. Sollten 
im Vorsteven oder im Hintersteven, oder im 
Heck der Yacht Ausschnitte angebracht sein, 
um die Wasserlinie zu verkürzen, so werden 
sie bei der Ermittelung der Länge L unbeachtet 
gelassen, wenn sie sich in oder unmittelbar 
unter oder bis zu 15 cm. oberhalb des Wasser­
spiegels befinden.

§ 112.
Einrechnung zu grosser Ueberhänge.
Ueberschreitet die Länge über Deck L\ 

einer Yacht die Länge in der Wasserlinie Z-, 
infolge sehr grossen Ueberhanges von Bug 
und Heck um 50 % (Z, grösser als 1,5 Z,), so 
wird diese grössere Länge Z.2 = L\ — 1,5 Z 
der Wasserlinie direct zugezählt und die so ge­
fundene Länge L 4- Z2 in Rechnung gesetzt.

§ HZ-
Ermittelung des Umfanges G.

Der Unterwasserumfang P wird mit der 
Kette von der Wasserlinie um den Kiel bis 
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zur Wasserlinie an derjenigen Stelle der "Yacht 
gemessen, wo er am grössten ist. Der Frei­
bord wird nicht mitgemessen. Diesem Um­
fange wird das arithmetische Mittel aus der 
grössten Breite der Yacht in der Wasserlinie В 
und ihrer grössten Breite über Wasser В, 
hinzugefügt; mithin wird

G = P + <B V') 

§ ZI4-

Berechnung des Umfanges bei Schwert­
Yachten.

Für Schwert-Yachten, welche mit herauf­
genommenem Schwert einen Tiefgang von 
1,50 Metern nicht überschreiten, wird zunächst 
der Umfang bei heraufgenommenem Schwert Gi 
bestimmt, darauf derselbe bei herabgelassenem 
Schwert G> und als Umfang G folgender Werth 
in die Messformel eingesetzt:

G = G, + (G1 з G,)

Als „herabgelassenes“ Schwert gilt hierbei 
diejenige Stellung, welche der Yachtbesitzer als 
die grösste von ihm benutze angiebt. Sie wird 
nach Umständen besonders erkennbar gemacht.

Für Schwert-Yachten, welche den vor­
stehenden Bestimmungen nicht entsprechen, 
wird der Umfang G bei herabgelassenem 
Schwert bestimmt.

§ US-

Vergrösserung des Rennwerthes bei Ballast­
schwertern.

Bei Yachten mit Ballastschwertern wird der 
Umfang G bei herabgelassenem Schwert be­
stimmt.
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Als Ballastschwerter gelten solche, die ein 
ausgesprochenes Belastungsgewicht besitzen. 
Die gewöhnliche Belastung der Holzschwerter 
bleibt frei, ebenso wie das Gewicht von Metall­
schwertern, deren Abmessung in billigen, mit 
der Grösse der Yacht übereinstimmenden Ver­
hältnissen bleibt.

§ 116.

Grösse der Segelfläche S.

Die Segelfläche A eines Kutters setzt sich 
zusammen aus der Fläche des Grosssegels, der 
Fläche des grössten Toppsegels, welches die 
Yacht überhaupt führen soll, und einer Dreieck- 
fläche, welche an Stelle der Vorsegel tritt. 
Für Yawls, Schoner, Ketschen und Lugger 
kommt die Fläche des Treibers, Schonersegels 
u. s. w. hinzu.

§ ”7-

Aufmessung der Segel.

Zur Ermittelung der Segelfläche sind be­
ziehentlich folgende Maasse zu nehmen:

I. Grosssegel.

A. Von Oberkante Baum, oberhalb des 
Bolzens der Aushoierscheibe (bezw. vom Ende 
der Gleitvorrichtung des Schothorns) bis Unter­
kante Gaffel, d. i. bis zum Bolzen der Scheibe, 
für die Gaffeltoppsegel schot. vorausgesetzt, 
dass sich die Kausche des Oberlieks nicht 
ausserhalb dieses Bolzens befindet.

Hat die Yacht kein Toppsegel oder liegt 
diese Kausche ausserhalb des Bolzens der Scheibe 
für die Toppsegelschot, so ist dieses Maass bis 
zu dem Loch oder der К lampe an der Gaffelnock 
zu nehmen, wo das Nockbändsel seinen Halt hat.

3
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Segelflächen-Bestimmung.
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Der untere Punkt, von welchem A zu 
messen ist, wird dadurch gefunden, dass das 
Schothorn ausgeschäkelt und der Aushoier so 
weit als möglich nach hinten geschoben wird.

Bei einer Yacht, welche keine Aushoier­
scheibe im Baum oder keine Gleitvorrichtung 
des Schothorns besitzt, ist das Maass von 
A von dem Loch oder der Klampe am Baum 
zu nehmen, wo das Schothornbändsel seinen 
Halt hat.

B. Senkrechte auf A von Unterkante 
Gaffel am Mast.

C. Von Oberkante Baum über dem Bolzen 
der Aushoierscheibe oder vom Ende der Aus- 
holergleitvorrichtung (siehe die Vorschriften 
bei A) bis Unterkante Gaffel am Mast.

D. Senkrechte auf C vom Schnittpunkt 
Oberkante Baum mit Hinterkante Mast, oder 
bis zur Kausche des Halshorns, wenn dieses 
unter Oberkante Baum liegt.

II. Raatoppsegel.
E. Vom Schnittpunkt Oberkante Gaffel 

mit Hinterkante Mast bis zum Bolzen der Scheibe 
für die Toppsegelschot, bezw. bis zum Loch 
in der Fussraanock, wo das Schothornbändsel 
seinen Halt hat.

F. Senkrechte auf E vom Bändselloch 
der Raa.

G. Vom oberen bis zum unteren Bändsel­
loch der Raa.

H. Senkrechte auf G vom Bolzen der 
Scheibe für die Toppsegelschot oder vom 
Bändselloch der Fussraa.

III. Dreikanttoppsegel.
K. Von Oberkante Gaffel am Mast bis 

zum Bolzen der Scheibe des Toppsegelfalls in 
der Stenge.

3*
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L. Senkrechte auf К vom Bolzen der 
Scheibe der Toppsegelschot oder vom Bändsel­
loch der Fussraa.

IV. Vorsegel.

I. Von Deck an Vorkante Mast bis zum 
Schnittpunkt dieses Lotes mit einer am Vorder­
liek des vordersten Segels*) entlang gezogenen 
Linie. Für Schoner, welche keine Vorstenge 
haben, indessen am (-rossmast einen Spinnaker 
führen, wird dieses Maass am Grossmast ge­
nommen.

J. Von Vorderkante Mast bis zum Schnitt­
punkte der am Vorderliek des vordersten Segels 
entlang gezogenen Linie mit dem Bugspriet, oder 
dem Klüverbaum oder dem Schiffskörper, wie 
der Fall liegen mag.

V. Schonersegel.

A. Vom Band des Grossbaumes an Vor­
kante Grossmast bis Unterkante Vorgaffel, 
d. h. bis zum Bolzen der Scheibe für die Gaffel­
toppsegelschot.

B. Senkrechte auf A von Unterkante Gaffel 
am Fockmast.

0. Vom Band des Grossbaumes an Vor­
kante Grossmast bis Unterkante Gaffel am 
Fockmast.

D. Senkrechte auf C von Schnittpunkt 
Oberkante Fockbaum mit Hinterkante Fockmast.

VI. Spinnaker.

Ist die Entfernung von Mitte Mast bis zum 
äussern Ende des quer ab zur Kiellinie gesetz­

*) Der Spinnaker wird bei der Vermessung als Vor­
segel angesehen.
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ten Spinnakerbaums grösser, als das Aufmaass 
von J, so wird die überschiessende Länge zu 
J addirt, und bei Berechnung der Vorsegel­
fläche zu Grunde gelegt.

Bei Yachten, welche keine Vorsegel, aber 
doch Spinnaker führen, werden dessen Maasse 
analog IV und VI genommen.

Spinnakerkopfraaen dürfen niemals länger 
als V20 des Spinnakerbaums sein; Spinnaker- 
fussraaen sind nicht gestattet.

VII. Treiber.

Bei Yawls werden die Treiber mit Gaffeln 
analog den Grosssegeln vermessen. Für die 
Treiber mit Raaen ändert sich die Vermessung 
insofern, als das Maass A nach oben bis zum 
oberen und das Maass C bis zum unteren 
Bändselloch der Raa genommen werden muss.

§ n8.
Berechnung der Segelfläche.

г г- го- в (А X В) + (С X D)
I. Grosssegelflache: - ----------- ----------- -

TT о ui- 1 (E X F) + (G X H)
II. Raatoppsegelflache: ----------- --------------------- -

К X L
III. Dreikanttoppsegelfläche: ------------

I X I
IV. Vorsegel bezw. Spinnakerfläche: J

V. Schonersegel bezw. Treiber:
(А X B) 4- (С X D)

2
VI. Bei Quersegeln, wie Breitfock, Mars­

segel und Dreikantmarssegel, muss die wirk­
lich vorhandene Fläche berechnet werden; über­
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schreitet dieselbe die Vorsegelfläche (siehe IV), 
so wird dieser Ueberschuss zur \'orsegelfläche 
addirt.

VII- Bei Luggersegeln wird die wirkliche 
Fläche gemessen, wobei die durch die Krüm­
mung der Raa entstehende obere Fläche gleich 
E X 2/зР gesetzt wird (siehe Segelriss).

VIII. Bei allen sonstigen Segeln, wie bei 
Gleittakelage u. s. w., muss die wirkliche Fläche 
der Segel berechnet werden.

IX. Bei Segeln mit Latten wird die durch 
die Rundung des Vor- oder Achterlieks ent­
stehende Fläche analog dem Oberliek der 
Luggersegel (siehe VII) berechnet.

§ lI9-

Segelvermessungs-Verfahren.

Zuerst ist die Länge des Baumes von 
Hinterkante Mast bis zum Anfangspunkt von 
A und die Länge der Gaffel von Hinterkante 
Mast bis zum Endpunkt von A (siehe § 117, I) 
zu messen. Darauf wird das Segel geheisst, 
das Vorderliek gut straff gesetzt und die Baum- 
dirken losgeworfen, damit auch das Achterliek 
straff wird. Die Länge des Vorderlieks, des 
Achterlieks und der Diagonale C wird nun mit 
einem Bandmaass bestimmt.

Nachdem dann das Toppsegel gesetzt ist, 
wird auf demselben längs der Gaffel eine Linie 
gezogen, worauf es niedergeholt werden muss, 
damit sich die übrigen Maasse nehmen lassen.

Für die Vorsegel bezw. den Spinnaker 
werden die Maasse nach Vorschrift von § 117, 
IV, ermittelt. Endlich wird nach diesen Maassen 
ein Segelplan entworfen, aus dem die Gesammt- 
segelfläche zu berechnen ist.
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§ 120.
Abrundung der Maasse.

Die Länge L und der Umfang G werden 
in Metern, die Segelfläche S in qm mit je 2 Der­
malen angegeben. Die dritte Decimale wird 
vernachlässigt, wenn sie unter 5 liegt; indessen 
als ein Hundertstel gezählt, wenn sie 5 und 
darüber beträgt.

§ l2i.
Grössenangabe der Yacht.

In den Messbriefen wird die Grösse der 
Yachten für die

I. Classe nur in vollen Segeleinheiten;
II. Classe bis auf halbe Segeleinheiten;

III. , IV., V. u. VI. CI. bis auf zehntel Segelei nh.;
VII. Classe bis auf zwanzigstel Segeleinheiten 

angegeben.
Für die I. Classe rechnen die Zehntel bis 

0,5 gleich Null, von 0,5 und darüber gleich 1.
Für die II. Classe rechnen die Decimal- 

brüche bis 0,25 gleich Null, von 0,25 bis 0,75 
gleich 0,5 und von 0,75 und darüber gleich 1.

Für die IIL, IV., V. und VI. Classe rech­
nen die Hundertstel bis 5 gleich Null, von 5 
und darüber gleich einem Zehntel.

Für die VII. Classe rechnen die Hundert­
stel und Tausendstel entsprechend den Zehnteln 
und Hundertsteln der Classe II.
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VI. Kapitel.
Vergütung bei offenen Wettfahrten.

§ 122.

Art der Vergütung.

Bei offenen Wettfahrten segeln die Yachten 
aller Classen mit Zeit Vergütung, denen sich 
bestimmte Takelungsvergütungen und unter 
besonderen Verhältnissen noch eine gewisse 
Bahn Vergütung zugesellen.

§ 123-

Zeitvergütung.

Die Zeitvergütung wird durch Multiplica­
tion eines von der Grösse der Yacht В ab­
hängigen Vergütungs-Coefficienten mit der 
Länge der Bahn in Seemeilen festgestellt. Bei 
dieser Rechnung wird die Grösse der Yacht 
so eingesetzt, wie sie der Messbrief angiebt. 
Die Bahnlänge ist auf ganze Seemeilen ab­
zurunden, wobei Bruchtheile unter 0,5 gleich 
Null, von 0,5 und darüber gleich Eins gesetzt 
werden.

Zur Feststellung der Vergütungen bei 
Wettfahrten dient die Tabelle im Anhang.

§ I24-

Anwendung der Tabelle.

Die Tabelle wird in folgender Weise an­
gewandt :

Es segelt eine Yacht A von 19 Segel­
einheiten gegen eine Yacht В von 15 Segel­
einheiten bei einer Windgeschwindigkeit von 
über ii Metern in der Secunde, dann beträgt 
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der Vergütungs-Coefficient von A 349,0, der­
jenige von В 326,9. Differenz А—В 22.1 er- 
giebt die Vergütung in Secunden für eine See­
meile. Für eine Bahnlänge von 13 Seemeilen 
hätte also A an В zu vergüten 13X22,1 — 
287,3 Secunden, welche Zeit zur gesegelten 
Zeit der Yacht A addirt wird.

§ I25-

Takelungsvergütung.
In allen Classen segeln Yawls zu 4/s, 

Schoner, Ketschen und Lugger zu 3/r> ihrer 
durch die Vermessung festgestellten Grösse, 
und zwar in den Classen, in welche sie nach 
ihrer wirklichen Grösse gehören.

§ 126.

Feststellung des Begriffes „Yawl“.
Als „Yawl“ werden nur diejenigen mit 

Stengen versehenen Fahrzeuge dieser Art ge­
rechnet, deren Grosssegelfläche 0,37 der Ge- 
sammtsegelfläche nicht überschreitet, und deren 
Treibersegelfläche nicht kleiner als 0,06 der 
Gesammtsegelfläche ist. Hat die „Yawl“ einen 
Pfählmast, so darf ihre Grosssegelfläche 0,46 
der Gesammtsegelfläche nicht überschreiten, 
und ihre Treibersegelfläche soll nicht kleiner 
als 0,075 ihrer Gesammtsegelfläche sein.

§ 127-

Feststellung des Begriffes „Schoner“.
Als „Schoner“ werden nur diejenigen Fahr­

zeuge dieser Art angesehen, bei denen die 
Vorkante des Grossmastes im Deck nicht wei­
ter nach vorn gerückt ist, als bis zur Mitte 
der bei der Vermessung zu Grunde gelegten 
Wasserlinie.
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§ 128.

Feststellung des Begriffes „Ketsch“.

Als „Ketsch“ gelten nur diejenigen Fahr­
zeuge dieser Art, deren Masten nicht weiter 
als die halbe Länge der vermessenen Wasser­
linie auseinanderstehen, und welche ausserdem 
das kleinere Segel hinten führen.

§ 129.

Feststellung des Begriffes „Lugger“.

Als „Lugger“ werden nur solche Fahr­
zeuge dieser Art angesehen, welche 2 oder 
mehrere Masten haben, von denen der hintere 
bezw. der mittlere im Deck nicht weiter nach 
vorn gerückt ist, als bis zur Mitte der bei der 
Vermessung zu Grunde gelegten Wasserlinie.

Wenn in einem zweimastigen Lugger die 
Fläche des hinteren Luggersegels kleiner ist, 
als die Hälfte der Fläche des grossen Lugger­
segels, dann wird dieser Lugger als ein Yawl 
angesehen.

§ i ZO.

Bahnvergütung.

Falls der Rigaer Yacht-Club die Segelbahn 
so legt, dass sie eine gerade Linie bildet, 
welche unter allen Umständen in einer Richtung 
aufzukreuzen ist, so darf bei der Zeitvergütung 
die aufgekreuzte Strecke um 50% länger ge­
rechnet werden, vorausgesetzt, dass dies in der 
Ausschreibung ausdrücklich vorbehalten war.

Eine Bahn, welche vom Start bis zur 
Wendemarke 10 Seemeilen misst, wird daher 
in solchem Falle statt mit 20 Seemeilen mit 
25 Seemeilen Länge in Rechnung gesetzt.
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Classeneintheilung bei Binnen-Wettfahrten.

§ lZr-
Feststellung der Classen.

Bei allen offenen Binnen-Wettfahrten segeln 
die Yachten in folgenden Classen:

la CI.: Yachten über 70 Segeleinheiten;
1b я я von 70 einschl. bis über 40 Segeleinheit.
Ila я я 40 я я Я 30 я

II b n я я ЗО n я я 20 я

Illa n и я 20 я я я Ч я

III b n я я 14 я я я IO я

IV a я и Я 10 я я я 7 я

IV b я я я 7 я я я 5 я

Va ч я я 5 я я 4 я

Vb я я я 4 я я я 3 я

VI я я я 3 я я я 2 я

VII г * я 2 я und darunter.
Yachten, welche unter 1 Segeleinheit gross sind, müs­

sen stets für i Segeleinheit segeln.

§ IZ2-
Ausschreibung der Classen.

Der Rigaer Yacht-Club ist nicht gehalten, 
sämmtliche Classen auszuschreiben. Ferner kann 
sich der Verein bei der Ausschreibung das 
Recht vorbehalten, zwei zunächstliegende der 
im § 131 genannten Classen zusammenzulegen, 
wenn beim Meldeschluss nur ein oder zwei 
Yachten der in Frage kommenden Classen 
gemeldet sind.

§ !33-

Das Aufmessen der Yachten.
Für das Aufmessen einer Yacht, sowie 

für die Ausstellung des Messbriefes hat der 
Yachtbesitzer dem Vermesser nachstehende 
Preise zu entrichten:
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kur eine Yacht bis zu 5 m. Decklänge R. 2.50 
„ „ » von 5 bis 8 „ „ 5-—
„ n я я $ я 10 я " " 7-5°
я я „ я 1О я х5 я я я Ю-
я я Я über 15 „ я я 12.50

Jede weitere Copie des Messbriefes ist 
mit i Rbl. 50 Kop. zu bezahlen.

Die Formulare liefert der Verein.
Etwaige dem Vermesser entstehende Reise­

kosten sind demselben von dem Yachtbesitzer 
nach vorheriger Vereinbarung zu vergüten.

Für jede Eintragung in das Yachtregister 
(Fahrzeugliste) sind 1 Rbl. 50 Kop. an den 
Verein zu entrichten.

Bei allen etwaigen Abänderungen der 
Maasse, die sich auf den Bootskörper und auf 
die Segel erstrecken, tritt eine Neuvermessung 
ein und muss dann wieder wie in vorstehender
Weise verfahren werden.

Für Nachmessungen, die sich entweder auf 
den Bootskörper allein, oder auf die Segel 
allein erstrecken, wie bei Trimmveränderungen 
und Segeländerungen sind inclusive der Aende- 
rung des Messbriefes dem Vermesser die nach­
stehenden Gebühren zu entrichten:
Bei Yachten bis zu 5 m. Decklänge R. 1. 50

„ я von 5 bis 8 „ я я 3'
я я я 8 „ Ю я я я 4'
Я я я ю Я Ь » » ” 5"
я я über 15 „ „ „ 6. 50

Für die Nachmessung eines einzelnen Segels 
inclusive Aenderung des Messbriefes ist jedes­
mal R. i. 50 zu entrichten, desgleichen für die 
Nachmessung einer anderen Schwertstellung.

Ausstellungen an der Richtigkeit des Mess­
briefes hat der Yachtbesitzer innerhalb dreier 
Monate nach Empfang desselben dem Vorstande 
mitzutheilen, welcher das Weitere zu veran­
lassen verpflichtet ist.
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VII. Kapitel.
Verordnungen zur Verhütung des Zu­

sammenstosses der Schiffe auf See.

Einleitung.
Art i. In den folgenden Vorschriften gilt 

jedes Dampfschiff, welches unter Segel und 
nicht unter Dampf ist, als ein Segelschiff, und 
jedes Dampfschiff, welches unter Dampf ist, 
mag es zugleich Segel führen oder nicht, als 
Dampfschiff.

Verordnungen über das Führen von 
Signal-Lichtern.

Signal - Lichter.
Art. 2. Die in folgenden Artikeln erwähn­

ten Lichter, und keine anderen, müssen von 
allen Schiffen und bei jedem Wetter von 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geführt 
werden.

Lichter für Dampfschiffe.
Art. 3. Die in Fahrt befindlichen Dampfer 

müssen führen:
a) An oder vor dem Fockmast, in einer Höhe 

von nicht weniger als sechs Metern über 
dem Schiffsrumpf, und wenn die Breite 
des Schiffes sechs Meter übersteigt, dann 
in einer Höhe von nicht weniger als der 
Schiffsbreite über dem Schiffsrumpf, ein 
helles weisses Licht, so eingerichtet und 
angebracht, dass es ein gleichmässiges 
und ununterbrochenes Licht über einen 
Bogen des Horizonts von 20 Lompass­
strichen wirft, und zwar 10 Strich nach 
jeder Seite, von recht voraus bis zu 
2 Strich hinter die Richtung querab (zwei
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Strich achterlicher als dwars) auf jeder 
Seite, und von solcher Lichtstärke, dass 
es in dunkler Nacht bei klarer Luft auf 
eine Entfernung von mindestens fünf See­
meilen sichtbar ist;

b) an der Steuerbordseite ein grünes Licht, 
so eingerichtet und angebracht, dass es 
ein gleichmässiges und ununterbrochenes 
Licht über einen Bogen des Horizonts 
von zehn Compassstrichen wirft, und zwar 
von recht voraus bis zu zwei Strich 
hinter die Richtung querab (zwei Strich 
achterlicher als dwars) an Steuerbord, 
und von solcher Lichtstärke, dass es in 
dunkler Nacht bei klarer Luft auf eine 
Entfernung von mindestens zwei Seemeilen 
sichtbar ist;

c) an der Backbordseite ein rothes Licht, 
so eingerichtet und angebracht, dass es 
ein gleichmässiges und ununterbrochenes 
Licht über einen Bogen des Horizonts von 
zehn Compassstrichen wirft, und zwar von 
recht voraus bis zu zwei Strich hinter die 
Richtung querab (zwei Strich achterlicher 
als dwars) an Backbord, und von solcher 
Lichtstärke, dass es in dunkler Nacht 
bei klarer Luft auf eine Entfernung von 
mindestens zwei Seemeilen sichtbar ist;

d) die Laternen dieser grünen und rothen 
Seitenlichter müssen an der Binnenbord­
seite mit Schirmen versehen sein, welche 
mindestens einen Meter vor dem Lichte 
vorausragen, und zwar derart, dass die 
Lichter nicht über den Bug hinweg von 
der anderen Seite her gesehen werden 
können.

Art. 4. Ein Dampfschiff, welches ein an­
deres Schiff schleppt, muss zur Unterscheidung 
von anderen Dampfschiffen äusser den Seiten­
lichtern zwei helle, weisse Lichter senkrecht
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übereinander, nicht weniger als einen Meter 
von einander entfernt, führen.

Diese Lichter müssen von derselben Ein­
richtung und Lichtstärke sein und an derselben 
Stelle geführt werden, wie das weisse Licht, 
welches andere Dampfschiffe zu führen haben.

Lichter-Signale für Schiffe, die nicht 
manövriren können.

Art. 5. Jedes Schiff, einerlei, ob Dampf­
oder Segelschiff, welches ein Telegraphenkabel 
legt, aufnimmt oder auffischt, oder welches in­
folge eines En falls nicht manövrirfahig ist, 
muss bei Nacht an derselben Stelle, an welcher 
Dampfschiffe das weisse Licht zu führen haben, 
statt des weissen Lichtes drei rothe Lichter 
in kugelförmigen Laternen, jede von minde­
stens fünfundzwanzig Zentimetern Durchmesser, 
senkrecht übereinander, und nicht weniger 
als einen Meter von einander entfernt, führen. 
Bei Tage muss es vor dem Topp des Fock­
mastes, aber nicht niedriger als dieser, drei 
schwarze Bälle oder Körper, jeden von fünf­
undsechzig Zentimetern Durchmesser, senkrecht 
übereinander und nicht weniger als einen 
Meter von einander entfernt, führen.

Diese Lichter und Körper sollen andern 
Schiffen als Signale dafür gelten, dass das 
Schiff, welches sie zeigt, nicht manövrirfahig 
ist und daher nicht aus dem Wege gehen kann.

Die obengenannten Schiffe dürfen, wenn 
sie keine Fahrt durchs Wasser machen, die 
Seitenlichter nicht führen; müssen dieselben 
aber führen, wenn sie Fahrt machen.

Lichter für Segelschiffe.

Art. 6. Ein Segelschiff, welches in Fahrt 
ist oder geschleppt wird, muss dieselben Lich­
ter führen, welche durch Art. 3 für ein Dampf­
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schiff in Fahrt vorgeschrieben sind, mit Aus­
nahme des weissen Lichtes, welches es niemals 
führen darf.

Lichter für kleinere Fahrzeuge.

Art. 7. Wenn, wie es bei kleinen Fahr­
zeugen in schlechtem Wetter der Fall, die 
grünen und rothen Seitenlichter nicht fest an­
gebracht werden können, so müssen diese 
Lichter doch auf Deck an den betreffenden 
Seiten des Fahrzeuges zum Gebrauch bereit 
gehalten und bei jeder Annäherung von oder 
zu andern Schiffen an den betreffenden Seiten 
zeitig genug, um einen Zusammenstoss zu ver­
hüten, gezeigt werden, und zwar derart, dass 
sie möglichst gut sichtbar sind, und dass das 
grüne Licht nicht von der Backbordseite her 
und das rothe Licht nicht von der Steuerbord­
seite her gesehen werden kann.

Um den richtigen Gebrauch dieser trag­
baren Lichter zu sichern und zu erleichtern, 
muss jede Laterne aussen mit der Farbe des­
jenigen Lichtes, welches sie zeigt, angestrichen 
und mit einem gehörigen Schirm versehen sein.

Lichter für vor Anker liegende 
Schiffe.

Art. 8. Ein vor Anker liegendes Schiff, 
einerlei, ob Dampfschiff oder Segelschiff, muss 
ein weisses Licht in einer kugelförmigen La­
terne von mindestens zwanzig Centimetern 
Durchmesser führen, und zwar an der Stelle, 
wo dasselbe am besten gesehen werden kann, 
jedoch nicht höher, als sechs Meter über dem 
Schiffsrumpf, und so eingerichtet, dass ein 
helles, gleichmässiges und ununterbrochenes 
Licht über den ganzen Horizont und auf eine 
Entfernung von mindestens einer Seemeile 
sichtbar wird.
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Lichter für Lotsenfahrzeuge.
Art. 9. Ein Lotsenfahrzeug, welches Lotsen­

dienst auf seiner Station thut, hat nicht die für 
andere Schiffe vorgeschriebenen Lichter, son­
dern ein weisses, über den ganzen Horizont 
sichtbares Licht am Masttopp zu führen, und 
ausserdem mindestens alle 15 Minuten ein oder 
mehrere Flackerfeuer zu zeigen.

Ein Lotsenfahrzeug, welches keinen Sta­
tionsdienst thut, muss Lichter wie andere 
Schifte führen.

Lichter für Fischerboote.
Art. 10. Offene Fischerfahrzeuge und 

andere offene Boote sind nur verpflichtet, ein 
helles, weisses Licht zu zeigen. Ausserdem 
können sich dieselben eines Flackerfeuers 
bedienen.

Ein Schiff, welches von einem anderen 
überholt wird, muss ein Licht zeigen.

Art. ii. Ein Schiff, welches von einem an­
deren überholt wird, muss diesem vom Heck aus 
ein weisses Licht oder ein Flackerfeuer zeigen.

Schallsignale bei Nebel etc.

Art. 12. Ein Dampfschiff muss mit einer 
Dampfpfeife oder einem anderen kräftig tönen­
den Dampfsignalapparat versehen sein, welche 
so angebracht sind, dass ihr Schall durch 
keinerlei Hinderniss gehemmt wird; ferner mit 
einem wirksamen Nebelhorn, welches durch 
einen Blasebalg oder durch eine andere mecha­
nische Vorrichtung geblasen wird, sowie mit 
einer kräftig tönenden Glocke.

Ein Segelschiff muss mit einem ähnlichen 
Nebelhorn und mit einer ähnlichen Glocke 
versehen sein.

4



50 Verhütung des Zusammenstosses der Schiffe.

Bei Nebel, dickem Wetter oder Schneefall, 
es mag Tag oder Nacht sein, müssen die in 
diesem Artikel beschriebenen Signale folgender­
maassen angewendet werden:

a) Ein Dampfschiff in Fahrt muss mit seiner 
Dampfpfeife oder einem andern Dampf­
signalapparat mindestens alle zwei Minuten 
einen lang gezogenen Ton geben.

b) Ein Segelschiff in Fahrt muss mit seinem 
Nebelhorn mindestens alle zwei Minuten, 
wenn es mit Steuerbord - Halsen segelt: 
einen Ton; wenn es mit Backbord-Hal sen 
segelt: zwei aufeinanderfolgende Töne, 
und wenn es mit dem Winde achterlicher 
als dwars segelt: drei aufeinanderfolgende 
Töne geben.

c) Dampf- und Segelschiffe, welche nicht in 
Fahrt sind, müssen mindestens alle zwei 
Minuten die Glocke läuten.

Mässigung der Geschwindigkeit 
bei Nebel etc.

Art. 13. Jedes Schiff, einerlei ob Segel­
oder Dampfschiff, muss bei Nebel, dickem 
Wetter oder Schneefall mit mässiger Ge­
schwindigkeit fahren.

Vorschriften über das Ausweichen der 
Schiffe.

Art. 14. Wenn zwei Segelschiffe sich ein­
ander nähern, so dass dadurch Gefahr des 
Zusammenstosses entsteht, so muss eines von 
ihnen dem anderen, wie nachstehend ange­
geben, aus dem Wege gehen:

a) Ein Schiff mit raumem Winde muss einem 
beim Winde segelnden Schiffe aus dem 
Wege gehen.

b) Ein Schiff, welches mit Backbord - Halsen 
beim Winde segelt, muss einem Schiffe, 



Verhütung des Zusammenstosses der Schiffe. 51

welches mit Steuerbord-Hälsen beim Winde 
segelt, aus dem Wege gehen.

c) Wenn beide Schiffe raumen Wind von 
verschiedenen Seiten haben, so muss das­
jenige, welches den Wind von Backbord 
hat, dem anderen aus dem Wege gehen.

d) Wenn beide Schiffe raumen Wind von 
derselben Seite haben, so muss das luv­
wärts befindliche Schiff dem leewärts be­
findlichen aus dem Wege gehen.

e) Ein Schiff, welches vor dem Winde segelt, 
muss jedem anderen Schiffe aus dem Wege 
gehen. iii—ii i .i ' ,

fr a!v-Tsrt ]

Beim Begegnen zweier Dampfer.

Art. 15. Wenn sich zwei Dampfschiffe 
in gerade entgegengesetzter oder beinahe ge­
rade entgegengesetzter Richtung einander 
nähern, so dass dadurch Gefahr des Zusammen­
stosses entsteht, so muss jedes Schiff seinen 
Gurs nach Steuerbord ändern, damit sie ein­
ander an Backbordseite passiren.

Dieser Artikel findet nur dann Anwendung, 
wenn sich Schiffe in solcher Weise in gerade 
entgegengesetzter oder beinahe gerade ent­
gegengesetzter Richtung einander nähern, dass 
dadurch Gefahr des Zusammenstosses entsteht, 
nicht aber dann, wenn zwei Schiffe, sofern sie 
beide ihren Gurs beibehalten, frei von einander 
passiren müssen.

Derselbe findet daher nur in solchen Fällen 
Anwendung, wenn bei Tage jedes der beiden 
Schiffe die Masten des anderen mit den seinigen 
in einer Linie oder nahezu in einer Linie sieht, 
und wenn sich bei Nacht jedes der beiden 
Schiffe in solcher Stellung befindet, dass beide 
Seitenlichter des anderen Schiffes zu sehen sind.

Derselbe findet keine Anwendung, wenn 
bei Tage das eine Schiff sieht, dass sein Gurs 

4*
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vor dem Buge von dem anderen Schiffe ge­
kreuzt wird, oder wenn bei Nacht das rothe 
Licht des einen Schiffes dem rothen des an­
deren oder das grüne Licht des einen Schiffes 
dem grünen des anderen gegenübersteht, oder 
wenn ein rothes Licht ohne ein grünes, oder 
ein grünes ohne ein rothes voraus in Sicht 
ist, oder wenn beide farbigen Seitenlichter 
anderswo, als voraus, in Sicht sind.

Wenn die Curse zweier Dampfer sich 
kreuzen.

Art. 16. Wenn sich die Curse zweier 
Dampfschiffe so kreuzen, dass Gefahr des Zu­
sammenstosses entsteht, so muss dasjenige 
Dampfschiff aus dem Wege gehen, welches 
das andere an seiner Steuerbordseite hat.

Wenn Segel- und Dampfschiffe sich 
begegnen.

Art. 17. Wenn ein Dampfschiff und ein 
Segelschiff in solchen Richtungen fahren, dass 
für sie Gefahr des Zusammenstosses entsteht, 
so muss das Dampfschiff dem Segelschiff aus 
dem Wege gehen.

Ein Dampfer muss seine Fahrt mindern.
Art. 18. Jedes Dampfschiff, das nach 

diesen Vorschriften einem anderen Schiffe aus 
dem \\ ege zu gehen hat, muss, wenn durch 
seine Annäherung eine Gefahr des Zusammen­
stosses entsteht, seine Fahrt verringern, stop­
pen und nöthigerweise rückwärts gehen.

Ein Dampfschiff zeigt die Veränderung 
seines Curses an.

Art. 19. Schlägt ein in Fahrt befindliches 
Dampfschiff einen diesen Vorschriften ent­
sprechenden Curs ein, so kann es dies einem



Verhütung des Zusammenstosses der Schiffe. 53 

anderen in Sicht befindlichen Schiffe durch 
folgende Signale mit seiner Dampfpfeife an­
zeigen, nämlich:

Ein kurzer Ton bedeutet (kurzer Ton c. 1 See.): 
„ich richte meinen Curs nach Steuerbord“.

Zwei kurze Töne bedeuten: „ich richte meinen 
Curs nach Backbord“.

Drei kurze Töne bedeuten: „ich gehe mit 
voller Kraft rückwärts“.

Die Anwendung dieser Signale ist frei­
gestellt; werden sie jedoch angewendet, so 
muss das Manöver des Schiffes dem gegebenen 
Signal entsprechen.

Ein Schiff, welches ein anderes überholt, muss 
dem letzteren aus dem Wege gehen.
Art. 20. Ohne Rücksicht auf irgend eine 

der vorstehenden Vorschriften muss jedes 
Schiff, einerlei, ob Segel- oder Dampfschiff, 
beim fieber holen eines anderen dem letzteren 
aus dem Wege gehen.

Dampfschiffe in engem Fahrwasser.
Art. 21. In engem Fahrwasser muss jedes 

Dampfschiff, wenn es ohne Gefahr ausführbar 
ist, sich an derjenigen Seite der Fahrrinne oder 
der Fahrwasser-Mitte halten, welche an seiner 
Steuerbordseite liegt.

Das Schiff, welchem aus dem Wege gegangen 
ist, muss seinen Curs beibehalten.

Art. 22. In allen Fällen, wo nach den 
obigen Vorschriften eines von zwei Schiffen 
dem anderen aus dem Wege zu gehen hat, 
muss dieses letztere seinen Curs und auch 
seine Fahrt beibehalten.

Abweichung von diesen Vorschriften in 
Ausnahmefällen.

Art. 23. Unter keinerlei Umständen darf 
ein Schiff die nöthige Vorsicht verabsäumen.
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Bei Befolgung und Auslegung dieser Vor­
schriften muss stets gehörige Rücksicht auf 
alle Gefahren der Schifffahrt, sowie nicht min­
der auf solche besondere Umstände genommen 
werden, welche zur Abwendung unmittelbarer 
Gefahr ein Abweichen von obigen Vorschriften 
nothwendig machen.

Unter keinen Umständen darf ein Schiff die 
nöthige Vorsicht versäumen.

. Art. 24. Keine dieser Vorschriften soll 
ein Schiff oder den Rheder, den Führer oder 
die Mannschaft desselben von den Folgen einer 
\ ersäumniss im Gebrauch von Lichtern oder 
Signalen und im Halten eines gehörigen Aus­
gucks oder überhaupt von den Folgen der 
Versäumniss irgend einer Vorsichtsmaassregel 
befreien, welche durch die gewöhnliche see­
männische Praxis oder durch die besonderen 
L mstände des Falles geboten wird.

Vorbehalt in Betreff besonderer Vorschriften 
für Häfen- und Binnengewässer.

Art. 25. Keine dieser Vorschriften soll die 
W irksamkeit von besonderen Vorschriften 
beeinträchtigen, die bezüglich der Schifffahrt 
in Häfen, auf Flüssen oder in Binnengewässern 
von den zuständigen örtlichen Behörden er­
lassen worden sind.

Besondere Lichter für Geschwader und unter 
Bedeckung fahrende Schiffe.

Art. 26. Keine dieser Vorschriften soll 
die Wirksamkeit von besonderen Vorschriften 
beeinträchtigen, welche bezüglich der Führung 
von gesetzlichen Stations- und Signallichtern 
für zwei oder mehrere Kriegsschiffe oder für 
unter Bedeckung fahrende Schiffe von einer 
Landesregierung erlassen worden sind.
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VIIL Kapitel.
Noth- und Lotsen-Signalordnung für 
Schiffe auf See und auf den Küsten­

gewässern.

§ !■
Die nachstehenden Vorschriften finden An­

wendung auf alle Schiffe, Fahrzeuge und Boote, 
welche auf See oder auf den mit der See im 
Zusammenhänge stehenden, von Seeschiffen 
befahrenen Gewässern verkehren.

§ 2.
Nothsignale im Sinne dieser Vorschriften 

sind Signale, durch welche angedeutet wird, 
dass die signalisirenden Schiffe in Noth oder 
Gefahr sind.

Als Nothsignale gelten:
a) bei Tage: i. Kanonenschüsse, welche in 

Zwischenräumen von ungefähr einer 
Minute Dauer abgefeuert werden; oder 
2. das Signal „NC“ des „Internationalen 
Signalbuches“; oder z. das Fernsignal, 
bestehend aus einer viereckigen Flagge, 
über oder unter welcher ein Ball oder 
etwas, was einem Balle ähnlich sieht, auf­
geheisst ist;

/>) bei Nacht: i. Kanonenschüsse, welche in 
Zwischenräumen von ungefähr einer Minute 
Dauer abgefeuert werden; oder 2. Flam­
men von brennenden Theer- oder Oel- 
tonnen; oder 3. Raketen oder Leucht­
kugeln von beliebiger Art und Farbe, 
welche einzeln in Zwischenräumen von 
kurzer Dauer abgefeuert werden.
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§ 3-

Oie Nothsignale (§ 2) dürfen auf den 
Schiffen nur dann angewendet werden, wenn 
sie in Noth und Gefahr sind.

§ 4-

Lotsensignale im Sinne dieser Vorschriften 
sind Signale, durch welche angedeutet wird, 
dass auf den signalisirenden Schiffen Lotsen 
verlangt werden.

Als Lotsensignale gelten:

a) bei Tage: 1. die am Vormast geheisste, 
mit einem weissen Streifen von Vs der 
Flaggenbreite umgebene Bugsprietflagge 
(Lotsenflagge); oder 2. das Signal „PT“ 
des „Internationalen Signalbuches“;

b) bei Nacht: 1. Blaufeuer, welche alle fünf­
zehn Minuten abgebrannt werden; oder 
2. ein unmittelbar über der Verschanzung 
in Zwischenräumen von kurzer Dauer ge­
zeigtes helles weisses Licht, welches jedes 
Mal ungefähr eine Minute lang sichtbar ist.

§ 5-

Die Lotsensignale (§ 4) dürfen auf den 
Schiffen nur dann zur Anwendung gelangen, 
wenn auf ihnen Lotsen verlangt werden. Auch 
dürfen auf den Schiffen andere, als die im § 4 
bezeichneten Signale als Lotsensignale nicht 
benutzt werden.
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IX. Kapitel.
Verordnung über das Verhalten der 
Schiffer nach einem Zusammenstoss 

von Schiffen auf See.

§ i-
Nach einem Zusammenstoss von Schiffen 

auf See hat der Führer eines jeden derselben 
dem anderen Schiffe und den dazu gehörigen 
Personen zur Abwendung oder Verringerung 
der nachtheiligen Folgen des Zusammenstosses 
den erforderlichen Beistand zu leisten, so weit 
er dazu ohne erhebliche Gefahr für das eigene 
Schiff und die darauf befindlichen Personen 
im Stande ist. I nter dieser Voraussetzung 
sind die Führer der betheiligten Schiffe ver­
pflichtet, so lange bei einander zu halten, bis sie 
sich darüber Gewissheit verschafft haben, dass 
keines derselben weiteren Beistandes bedarf.

§ 2-
Vor der Fortsetzung der Fahrt hat jeder 

Schiffsführer den Namen, das l'nterscheidungs- 
signal, sowie den Heimaths-, den Abgangs­
und den Bestimmungshafen seines Schiffes an­
zugeben, wenn er dieser Verpflichtung ohne 
Gefahr für das letztere genügen kann.

§ 3-
Im Sinne dieser Verordnung sind der See 

die mit derselben in Zusammenhang stehenden, 
von Seeschiffen befahrenen Gewässer gleich­
gestellt.
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I. Anhang.
Ergänzung zum III. Kapitel.

§ l-
Die Salute an die Kaiserliche Standarte 

und an Kriegsflaggen erfolgen auf Grund des 
Seeustavs auf folgende Weise:

Der Standarte Seiner Kaiserlichen Majestät 
gebührt ein volles Kaiserliches Salut, d. h. 
31 Schüsse; dieses Salut fängt immer mit dem 
zweiten Kanonenschuss des Flaggschiffes oder 
des ältesten auf der Rhede liegenden Schiffes 
an. Während des Salutes müssen alle Stander, 
Wimpel und Admiralsflaggen bis zur halben 
Stenge gesenkt werden.

§ 2.

Ihrer Kaiserlichen Majestät werden die­
selben Ehren erwiesen, wie dem Kaiser; die 
Standarte und der Breitw impel Ihrer Kaiser­
lichen Majestät unterliegen denselben Regeln, 
die für die Standarte und den Breitwimpel des 
Kaisers festgestellt sind.

§ 3-

Ihren Kaiserlichen Hoheiten und Ihren 
Flaggen werden dieselben Ehren erwiesen, wie 
dem Kaiser, jedoch mit folgendem Unterschied:

Das Salut, das dem Thronfolger und seiner 
gegeben wird, besteht aus 25 Schüssen; 

das der übrigen Grossfürsten und ihren Flaggen 
aus 21 Schüssen. Bei diesem Salut wird auf 
den Schiffen weder der Stander, der Breit­
wimpel, noch die Admiralsflagge gesenkt.
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§ 4-
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Gemahlin des 

Thronfolgers werden dieselben Ehren erwiesen, 
wie dem Thronfolger, den Gemahlinnen der 
Grossfürsten gleich den Grossfürsten.

Den Grossfürsten des Kaiserlichen Hauses 
wird die Ehre nach dem Rang im Dienst er­
wiesen.

W enn den höheren Marinebeamten und 
Flaggoffizieren, oder ihren Stengenflaggen, ein 
Salut abgegeben wird, so hat man sich, ob 
nun im eigenen Wasser oder im Auslande, 
nach folgender Tabelle zu richten:

Dem General-Admiral und dem 
Oberbefehlshaber der Flotte 19 Schüsse.

Dem Verweser des Marine-Mini­
steriums ........................................ 17 „

Dem die Flotte oder die Escadre 
commandirenden Admiral, 
oder Inspicirenden .... 17 „

Dem nicht commandirenden 
Admiral.........................................15 „

Dem zeitweilig commandirenden 
oder inspicirenden Vice­
Admiral .........................................15 „

Dem nicht commandirenden 
Vice-Admiral, oder wenn er 
als jüngster Admiral in der 
Escadre steht............................ 13 n

Dem zeitweilig commandirenden 
oder inspicirenden Contre- 
Admiral........................................ 13 „

Dem nicht commandirenden 
Contre- Admiral oder wenn 
er als jüngster Admiral in 
der Escadre steht . . . . 11 „
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Dem Stabsoffizier, der unter dem 
Breitwimpel eine Abtheilung 
commandirt...................................9 Schüsse.

Einer Festung und Fahrzeugen 7 „
An Flaggen des Rigaer Yacht-Club werden 

die Salute wie folgt gegeben:
Der Admiralsflagge............................ 15 Schüsse.
Falls aber der Protector der 

Gesellschaft der Kaiserlichen 
Familie angehört..................... 21 „

Der Flagge des Ehrenmitglieds 13 „
Der Flagge des Comite, derWett- 

fahrten-Commission und dem 
Breitwimpel des Commodore 11 „

Dem Breitwimpel des Vice­
Commodore ...................................9 „

Den Fahrzeugen des Yacht-Club 
immer............................................... 7 „

§ 6-

Der Commodore und der Vice-Commodore 
antworten jedes Mal mit einer gleichen Anzahl 
Schüsse.

§ 7-

Allen obenerwähnten Flaggen wird nur von 
Aufgang bis Untergang der Sonne salutirt.



II. Anhang.

Vergütungs-Tabelle.
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